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09. Juni 2006 
 
Anhang 50 – Zahnbehandlung - der Abwasserverordnung; 
Standort des Anzeigeelementes eines Amalgamabscheiders 
 
In der Vergangenheit ist es vermehrt zu Unstimmigkeiten bezüglich der Position der 
Anzeigeelemente von Sammel- bzw. Zentralabscheidern gekommen, die den Füllstand 
der Anlage anzeigen, um eine bedarfsgerechte Entsorgung des Abscheidegutes und 
einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten. 
 
So gibt es Anlagen, bei denen weder in der Zulassung des Deutschen Institutes für 
Bautechnik noch in den Einbau- und Betriebsanleitungen des Herstellers geregelt ist, dass 
akustische und optische Anzeigeelemente so anzubringen sind, dass der/die behandelnde 
Zahnarzt/Zahnärztin diese Signale unmittelbar wahrnehmen kann. 
 
Deshalb ist bei bauartzugelassene Amalgamabscheidern, die aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten bzw. aufgrund ihrer Funktion als Sammel- bzw. Zentralabscheider nicht im 
Behandlungsraum, sondern in einem Nebenraum oder einem Stockwerk tiefer installiert 
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werden und für den Fall, dass in den Zulassungen des Deutschen Institutes für Bautechnik 
(DIBt) oder vom Hersteller keine speziellen Regelungen für die Sicherstellung der 
Erkennung der Betriebsbereitschaft vorgegeben sind, wie folgt zu verfahren: 
 
- Bei Anlagen mit einer bedarfsgerechten Entsorgung, die mit elektronischen 

Füllgradmessern, einer Waageneinheit oder anderen Messeinrichtungen ausgestattet 
sind, muss das Anzeigeelement der Füllzustandsmessung in den Sichtbereich des/der 
zu behandelnden Zahnarztes/Zahnärztin installiert werden. 

 
- Bei einem Sammelabscheider mit mehreren angeschlossenen Behandlungseinheiten 

kann der Einbau des Anzeigeelementes auch gut wahrnehmbar an zentraler Stelle in der 
Praxis erfolgen. 

 
- Bei Anlagen mit einem turnusmäßigen, dem Anfall des Abscheidegutes angemessenen 

Entsorgungsintervall (unabhängig vom Füllstand der Anlage), kann auf ein 
Fernabfrageelement verzichtet werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Manfred Olfert 


